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schriftliche Antwort zur Anfrage-Nr. VII-EF-09760-AW-01 
 
Status: öffentlich 
 
Eingereicht von: 
Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
 
 
 
Betreff: 
Mängelmelder Bereich Infrastruktur 
 
 
Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten): 
Gremium 

Voraussichtlicher 
Sitzungstermin 

Zuständigkeit 

   

Ratsversammlung 28.02.2024 schriftliche 
Beantwortung 

 
Sachverhalt 
Antwort 
 
Wie kommt es zu dem Stau? 
 
Der Mängelmelder bildet nicht den aktuellen Bearbeitungsstand ab. Wegen der großen 
Menge der Mängelmeldungen und der Notwendigkeit einer effektiven Bearbeitung hat die 
praktische Beseitigung der Mängel vor Ort Vorrang. Der Bearbeitungsstand wird im 
Nachgang in den Mängelmelder eingepflegt. 
 
Wie werden die Fälle überhaupt bearbeitet in den unterschiedlichen Stadtteilen? 
 
Alle über den städtischen Mängelmelder im Bereich Verkehrsinfrastruktur gemeldeten 
Sachverhalte werden überprüft und bewertet. Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit hat 
oberste Priorität. Die Meldungen, aus denen ein Handlungsbedarf resultiert, werden dann 
priorisiert und die Abarbeitung erfolgt entsprechend ihrer Priorität.  
 
Reicht das Geld, das in der Haushaltsplanung der Stadt dafür vorgesehen ist? 
 
Für die Straßenunterhaltung und die Erneuerung von Verkehrszeichen und -leiteinrichtungen 
stehen – im Rahmen der insgesamt verfügbaren Haushaltsmittel der Stadt und aller zu 
finanzierenden Aufgaben – auch nur begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung. Daher 
müssen alle erforderlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen priorisiert 
werden. Oberste Priorität besitzt die Beseitigung von unmittelbaren Gefahrstellen. Im 
Anschluss daran erfolgt die Priorisierung entsprechend der Kriterien Verkehrsbedeutung und 
Verkehrsbelastung der Straßen, Bedeutung für den ÖPNV sowie den Rad- und Fußverkehr 
und die Lage sozialer Einrichtungen (Pflegeheime, Kitas usw.). 
 
Außerdem beantrage ich eine Umbenennung des sperrigen Titels der 
Verwaltungssprache in „Schäden an Wegen und Straßen“. 
 
Der Vorschlag ist einerseits verständlich, allerdings umfasst der Begriff Verkehrsinfrastruktur 
auch Verkehrsschilder, Poller, Sperrgitter, Ampelanlagen und anderes. Die Vielzahl der 
Meldungen zeigt auch, dass der Begriff durchaus verstanden wird. Daher wird von einer 
Umbenennung der Kategorie abgesehen.  
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